
Liebe Roßleithner!
 Liebe Roßleithnerinnen!

Wir möchten Sie darauf aufmerk-
sam machen, dass es jeweils zwei 
neue Standorte für Speisereste- 
entsorgung gibt.
 Bushaltestelle beim Seebachhof
	 Retentionsbecken	
 Dullersiedlung
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Ihr Bürgermeister
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2 Freie LAWog-Wohnung - betreubAres Wohnen

Ziel des „Betreubaren Wohnens“ ist die selbständige Lebensführung solange wie möglich innerhalb 
der	eigenen	barrierefreien,	behindertengerecht	ausgestatteten	Wohnung	–	speziell	für	Personen	ab	
dem	70.	Lebensjahr	(bei	einer	Beeinträchtigung	auch	vor	dem	70.	Lebensjahr)	zu	ermöglichen.
Was bietet das „Betreubare Wohnen“?
Sicherstellung	von	Betreuungsleistungen	in	Kombination	mit	altersgerechtem	Wohnen,	d.h.
 Barrierefreie und behindertengerecht gestaltete Wohnung
	 Betreuungssicherheit	rund	um	die	Uhr	(Notrufanlage)
	 Pflege-	und	Betreuungsleistungen	bei	Bedarf	(Wahlleistungen)
	 Soziale	 Betreuung	 durch	 eine	 fachlich	 geeignete	 Ansprechperson	 (Beratung,	 Vermittlung,	 
	 Gestaltung	gemeinsamer	Aktivitäten	etc.)	–	(Grundleistungen)
	 Besonders	attraktive	Förderungen	des	Landes	ermöglichen	günstige	Mieten.	Damit	ist	der	Bereit- 
	 stellungszuschlag	zur	Miete	(mit	dem	die	Kosten	des	Notrufes	und	der	Betreuungsperson	abge- 
	 deckt	werden)	auch	bei	kleinen	Einkommen	leistbar.
Es	gibt	ab 1. Jänner 2023 eine freie Wohnung in Pichl 27, Wohnung Nr. 3	zu	vergeben.	
Details zur Wohnung:
Wohnungsgröße: 59,22 m² Anzahl Räume:  2
Stockwerk:		 1.	OG	 Bruttomiete:		 €	417,54	inkl.	Heizung
Wir	bitten	Sie	bei	Interesse	um	Bewerbung	bis spätestens Freitag, 18. November 2022 um 12:00 
Uhr.	Bewerbungsbögen	erhalten	Sie	am	Gemeindeamt.	Bereits	angemeldete	Personen	für	das	Be-
treubare Wohnen bleiben natürlich angemeldet und müssen sich nicht mehr neu bewerben.
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gesunde gemeinde rossLeithen

rotkreuz-mArkt pyhrn/prieL

Tag des Apfels
Am	Freitag,	11.11.2022	bringt	Bürgermeister	Kurt	Pawluk	anlässlich	
des	„Tag	des	Apfels“	frische	regionale	Äpfel	in	die	Krabbelstube,	den	
Kindergarten	und	in	die	Volksschule.

Freitag, 18.11.2022 - Gesundheitskompetenzen über Generationen weitergeben - um 19:00 
Uhr am Gemeindeamt Roßleithen
Die	 Entscheidungen	über	 individuell	 gesundheitsfördernde	Handlungen	basieren	 auf	 vielfältigem	
Wissen	über	 richtige,	 gesunde	Ernährung,	 gute	Bewegung	und	Entspannung.	Dieses	Wissen	war	
noch	nie	so	leicht	zugänglich	wie	jetzt.	Die	große	Herausforderung	ist	jedoch,	wie	wir	den	Sprung	
von	dieser	Theorie	in	den	persönlichen	Alltag	schaffen!
Im Rahmen eines Workshops werden alltagstaugliche Tipps erarbeitet. Die Referent/innen werden 
sich	stark	auf	die	bedeutungsvollen	Handlungen	aus	dem	Alltag	der	Zuhörer/innen	stützen.	Es	geht	
darum,	die	persönliche	Balance	zu	finden	und	durch	einfache	Strategien	Ihr	Wohlbefinden	und	Ihre	
Gesundheit zu erhalten und zu steigern.
Wir	beschäftigen	uns	dabei	mit	folgenden	Fragen:
	Was hält mich gesund?
	Welche	Aktivitäten	bereiten	mir	Freude?
	Welche tun mir gut und haben Sinn für mich?
	Welche Gewohnheiten sind weniger gut für mich?
	Wie	integriere	ich	angenehme	Aktivitäten	in	den	Alltag?
	Welche	Routinen	lebe	ich	im	Alltag	mit	meinen	Kindern?
	Was	lernen	meine	Kinder	durch	meinen	Umgang	mit	meinem	Körper?
	Wie	kann	ich	die	Kinder	in	meine	Gesundheitskompetenz	miteinbinden?
	Wie	kann	ich	den	Alltag	strukturieren,	um	meine	eigene	Gesundheit	und	die	meiner	Familie	zu 
 stärken?

Stillgruppe der La Leche Liga 
Die	nächste	Stillgruppe	der	La	Leche	Liga	mit	Julia	Pfister	findet	am	Donnerstag, 6. Oktober 2022 
von	9:30	-	11:00	Uhr	im	Gemeindesaal,	1.	Stock	statt.
Anmeldung	bitte	bis	zum	Vorabend	unter	0699/1958	8864.	Unkostenbeitrag	4	€,	für	LLL-Mitglieder	
kostenlos. 
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Der	Rotkreuz-Markt	Pyhrn/Priel	öffnet	voraussichtlich am 11. Oktober 2022 um 14:00 Uhr seine 
Türen.
Öffnungszeiten:  Dienstag und Donnerstag jeweils von 14:00 – 18:00 Uhr
Gemeinsam	unterstützen	die	Gemeinden	Windischgarsten,	Spital/Pyhrn,	Roßleithen,	Rosenau,	Edl-
bach,	Vorderstoder,	Hinterstoder	und	St.	Pankraz		die	Initiative	des	Roten	Kreuzes.
Warenspenden	stellen	einige	regionale	und	überregionale	Firmen	zur	Verfügung.	Weitere	Waren-
spender	werden	jedoch	noch	gerne	angenommen.	Alles,	was	zur	Vermeidung	von	Lebensmittelmüll	
beiträgt, ist willkommen.
Die	Einkaufskarte	bekommt	man	auf	Antrag	bei	allen	Pyhrn/Priel	Gemeinden,	bei	der	Sozialbera-
tungsstelle Windischgarsten und bei der Rotkreuz-Dienststelle in Windischgarsten.
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LichtrAumproFiLe

Ak-schuLbonus

Strauch- und Baumschnitt an Siedlungsstraßen
Um die ordnungsgemäße und gefahrlose Benützbarkeit der Straße sicherstellen 
zu können, werden alle Grundbesitzer ersucht, ihre Sträucher und Bäume ent-
lang	von	Siedlungsstraßen	und	Güterwegen	zurück	zu	schneiden	und	das	erfor-
derliche	Lichtraumprofil	freizuhalten.	Die	Durchführung	dieser	Maßnahme	liegt	
in Ihrem eigenen Interesse, da bei einem eintretenden Schaden (Schneedruck, 
Wind),	welcher	auf	das	Hineinreichen	von	Sträuchern	und	Bäumen	in	das	Licht-
raumprofil	der	Straße	zurück	zu	führen	ist,	der	Eigentümer	die	volle	Haftung	zu	
übernehmen hat.

Durch	überhängende	Äste	von	Bäumen	und	Sträuchern	wird	die	Sicht	teilweise	sehr	beeinträchtigt	
und	es	kann	dadurch	auch	zu	Beschädigungen	an	Fahrzeugen	kommen!

Aus	diesem	Anlass	wird	auf	die	Straßenverkehrsordnung	hingewiesen,	in	der	festgelegt	ist,	dass	Äste	
von	Sträuchern	und	Bäumen	neben	der	Straße	(Fahrbahn	und	Gehsteig)	im	Lichtraumprofil	der	Stra-
ße	und	im	Luftraum	von	mindestens	4,50	m	Höhe	eine	wesentliche	Beeinträchtigung	der	Sicherheit,	
Leichtigkeit	und	Flüssigkeit	des	Verkehrs	darstellen	und	der	Eigentümer	der	Sträucher	bzw.	Bäume	
im	Rahmen	der	Verkehrssicherungspflicht	für	die	Entfernung	der	in	das	Luftraumprofil	der	Straße	
ragenden	Äste	Sorge	zu	tragen	hat	(Entscheidung	des	Obersten	Gerichtshofes	vom	18.09.1991,	2	Ob	
43/91).

Des	Weiteren	haftet	der	Eigentümer	der	Sträucher	bzw.	Bäume	auch	für	Schäden,	die	durch	in	den	
Luftraum	der	Straße	ragende	Äste	an	Fahrzeugen	entstehen.

Die	Grundbesitzer	werden	daher	ersucht,	 von	 sich	aus	 zu	überprüfen,	ob	durch	einen	auf	 ihrem	
Besitz	vorhandenen	Baum,	Strauch	oder	Gartenhecke	die	Sichtverhältnisse	beeinträchtigt,	ein	Ver-
kehrszeichen	verdeckt	oder	der	Straßen-	bzw.	Fußgängerverkehr	gefährdet	wird	und	gebeten,	gege-
benenfalls	überhängende	Baum-	und	Strauchteile	zu	entfernen.

Lichtraumprofile	müssen	unbedingt	freigehalten	werden.	Das	Regelprofil	umfasst	links	und	rechts	
der	Fahrbahn	das	öffentliche	Gut	mindestens	aber	60	cm	vom	Fahrbahnrand	bis	zu	einer	Höhe	(senk-
recht)	von	4,50m.	(RVS	3.8	Pkt.3.1-3.3	und	Entscheidung	des	Obersten	Gerichtshofes	vom	18.9.1991,	
2	Ob	43/91	(ZVR	1992	Nr.53).
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Die	zunehmende	Teuerung	macht	den	Familien	zu	schaffen	und	die	hohen	Kosten	während	eines	
Schuljahres	sind	oft	nur	schwer	zu	bewältigen.	Die	Arbeiterkammer	Oberösterreich	unterstützt	nun	
ihre	Mitglieder	mit	dem	AK-Schulbonus.	
Eltern erhalten 100 Euro für jedes Kind, das im Schuljahr 2022/2023 eine Vor-, Volks- oder Sonder-
schule (bis zur 4. Schulstufe) besucht.
 Der Antrag ist während des gesamten Schuljahres 2022/2023 möglich. 
	 Mindestens	ein	Elternteil	muss	Mitglied	der	Arbeiterkammer	Oberösterreich	sein.
	 Wer	für	mehrere	Kinder	einen	Schulbonus	erhalten	möchte,	muss	für	jedes	Kind	einen	eigenen 
 Antrag stellen.
Beantragung:
Einfach	 das	 Online-Formular	 unter	 ooe.arbeiterkammer.at/schulbonus ausfüllen und die 
notwendigen	 Dokumente	 hochladen.	 Für	 Fragen	 stehen	 Mitarbeiter/-innen	 der	 AK	 unter	 
schulbonus@akooe.at	oder	unter	050/6906-15	zur	Verfügung.
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Um die ordnungsgemäße und gefahrlose Benützbarkeit der Straße sicherstellen zu können, 
werden alle Grundbesitzer ersucht, ihre Sträucher und Bäume entlang von Siedlungsstraßen und 
Güterwegen zurück zu schneiden und das erforderliche Lichtraumprofil freizuhalten. Die 
Durchführung dieser Maßnahme liegt in ihrem eigenen Interesse, da bei einem eintretenden 
Schaden (Schneedruck, Wind), welcher auf das Hineinreichen von Sträuchern und Bäumen in das 
Lichtraumprofil der Straße zurück zu führen ist, der Eigentümer die volle Haftung zu übernehmen 
hat. 
Durch überhängende Äste von Bäumen und Sträuchern wird die Sicht teilweise sehr 
beeinträchtigt und es kann dadurch auch zu Beschädigungen an Fahrzeugen kommen! 
 
Aus diesem Anlass wird auf die Straßenverkehrsordnung hingewiesen, in der festgelegt ist, dass 
Äste von Sträuchern und Bäumen neben der Straße (Fahrbahn und Gehsteig) im Lichtraumprofil 
der Straße und im Luftraum von mindestens 4,50 m Höhe eine wesentliche Beeinträchtigung der 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs darstellen und der Eigentümer der Sträucher 
bzw. Bäume im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für die Entfernung der in das Luftraumprofil 
der Straße ragenden Äste Sorge zu tragen hat. (Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 
18.09.1991, 2 Ob 43/91). 
 
Des Weiteren haftet der Eigentümer der Sträucher bzw. Bäume auch für Schäden, die durch in den 
Luftraum der Straße ragende Äste an Fahrzeugen entstehen. 

 
Die Grundbesitzer werden daher ersucht, von sich aus zu überprüfen, ob 
durch einen auf ihrem Besitz vorhandenen Baum, Strauch oder Gartenhecke 
die Sichtverhältnisse beeinträchtigt, ein Verkehrszeichen verdeckt oder der 
Straßen- bzw. Fußgängerverkehr gefährdet wird und gebeten, 
gegebenenfalls überhängende Baum- und Strauchteile zu entfernen. 
 

Lichtraumprofile müssen unbedingt freigehalten werden. Das Regelprofil 
umfasst links und rechts der Fahrbahn das öffentliche Gut mindestens aber 

60cm vom Fahrbahnrand bis zu einer Höhe (senkrecht) von 4,50m. (RVS 3.8 Pkt.3.1-3.3) und 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 18.9.1991, 2 Ob 43/91 (ZVR 1992 Nr.53). 
 

 
 

Nordic Walking für ALLE! Lerne deine Gemeinde dabei kennen mit Gerlinde Grill    
Mittwoch, 18. September bis Mittwoch, 23. Oktober 2019, von 18.00 bis 19.00Uhr Treffpunkt: 
Parkplatz Gemeindeamt, je 6 Abende am Mittwoch, kostenlose Teilnahme, Walking Stöcke sind mit 
zu nehmen 
Die schwungvolle Bewegung beansprucht Herz und Kreislauf, regt den Stoffwechsel an, stärkt 
Muskeln und Knochen und rückt überschüssigen Pfunden zu Leibe. Wer die Stöcke fleißig vor und 
zurück schwingt, kräftigt zudem Arme, Schultern und Rücken. „Nordic Walking ist eine effektive, aber 
moderate und wenig verletzungsanfällige Outdoor-Sportart“. Bewegung in der freien Natur entlang 
von Wald und Wanderwegen, das ist Energie für Geist und Körper und nebenbei siehst du schöne 
Naturlandschaften in unserer Gemeinde. KEINE ANMELDUNG ERFORDERLICH! 

 

 VERANSTALTUNGEN GESUNDE GEMEINDE 
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Arbeiten wo andere Urlaub machen
Wir,	Barbara	&	Stefan	mit	dem	ganzen	Enghagen	Team,	suchen	ab	sofort	Verstärkung	im	SERVICE	
(je	nach	Qualifikation-Serviceleitung),	gelernt	oder	motiviert	es	zu	lernen!
Wir bieten…
 Deine Arbeitszeiten 13:00 - 21:00 Uhr
 Sonntags abwechselnd frei 
	40	Std.	Woche
	Gehalt	€	1.900,-	brutto	(Verhandlungsbasis)
	Jahresstelle	&	Familienanschluss,	wenn	gewünscht
	Kostenloses	Zimmer	&	Verpflegung
	Nachmittag	vorwiegend	Kaffeeservice	und	Mithilfe	beim	Gästeempfang
	Am	Abend	gepflegtes,	ruhiges	Service	von	einem	4-Gängemenü	im	Team	für	ausschließlich	 
	 Hotelgäste	(Salat	&	Vorspeise	ist	am	Buffett)
	Benützung	der	Freizeiteinrichtungen	für	Dich	oder	Deine	Kinder	(Pool,	Spielplätze,	vergünstigtes	 
	 Reiten	&	Massage)
	Falls	du	Alleinerziehend	bist	oder	dein	Partner	bis	am	Abend	arbeitet,	kannst	du	gerne	dein	 
	 Schulkind(-er)	am	Nachmittag	mitbetreuen	
	Arbeiten	mit	netten,	langjährigen	Kollegen	
	Viele	nette	Stammgäste
Wir erwarten …
	Arbeiten	im	Team	(Wertschätzung	&	Ehrlichkeit)
	Pünktliches	und	freundliches	auftreten	
	Mithilfe	bei	der	Weiterentwicklung	bzw.	Verbesserung	unserer	Angebote
	Längerfristiges	Zusammenarbeiten
Wir	freuen	uns	von	dir	zu	hören!
Barbara & Stefan und das ganze Enghagen Team
Email: info@enghagen.at   Tel.: 07562/7525  www.enghagen.at
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steLLenAusschreibung

jugendcoAching bezirk kirchdorF

Du bist zw. 15 und 24 Jahre alt, weder in einer Ausbildung, noch in einer Schule? 
Du weißt nicht, wie es mit dir und deiner beruflichen Laufbahn weitergehen soll und hast keinen 
Plan, wie du die nächsten Schritte setzen sollst?
Dann	bist	du	bei	uns	genau	richtig! 
Das	 Jugendcoaching	 der	 Sozialen	 Initiative	 gGmbH	wird	 im	Auftrag	 des	 Sozialministeriumservice	
durchgeführt	und	unterstützt	Jugendliche	und	junge	Erwachsene,	zwischen	15	und	24	Jahre,	beim	
gemeinsamen	Entwickeln	von	Perspektiven	für	ihre	weitere	berufliche	Zukunft.	Manchmal	jedoch,	
erschweren	unterschiedliche	Problemlagen	die	berufliche	Orientierung	und	somit	den	Einstieg	 in	
das	Berufsleben	–	auch	dann	ist	das	Jugendcoaching	an	der	Seite	der	jungen	Menschen.
Gemeinsam	schaffen	wir	eine	Basis,	um	deine	nächsten	Schritte	am	beruflichen	Weg	meistern	zu	
können!
Gerne	kannst	du	dich	gleich	an	deine	Coaches	in	Kirchdorf	a.	d.	Krems	wenden:

Stefan Deggenfellner 0676/841314 542
Bernhard Antensteiner 0676/841314 688

Oder	nutze	unseren	Chat,	denn	wir	sind	für	dich	da!	Unverbindlich,	kostenlos,	direkt	und	anonym	
von	Montag	bis	Freitag	zw.	18:00	und	20:00	Uhr	…	klick	dich	 rein	unter	www.weneedyou.at und 
schreib	uns!	
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